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§ 31a EinModV
 EinModV - Einreihungsplan- und Modellstellen-Verordnung – EinModV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.04.2023

Die Modellfunktion Operationstechnische Assistenz umfasst im Rahmen der perioperativen P ege die Desinfektion,

die Sterilisation und die Wartung der OP-Instrumente, die Aufbereitung und Wartung von Medizinprodukten,

Instrumentieren- und Beidienst-Tätigkeiten, die Durchführung operationsspezi scher Lagerungen sowie einfache

intraoperative Assistenz. Zudem gehört die Mitwirkung beim OP-Management und die Erfassung und Dokumentation

pflegerelevanter Daten zum Aufgabenbereich.
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